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Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 30. Mai 1990

1743. Nutzungsplanung Turbenthal (Ergänzung)
Am 26. Februar 1990 hat die Gemeindeversammlung Turbenthal die
Zone für öffentliche Bauten im Gebiet Breiti um das bisher in der Re
servezone gelegene Grundstück Kat.-Nr. 444 erweitert. Gegen diese Um
zonung wurde kein Rechtsmittel eingelegt.

Die Vorlage ist angemessen, recht- und zweckmässig.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Die von der Gemeindeversammlung Turbenthal am 26. Februar
1990 beschlossene Umzonung des Grundstücks Kat.-Nr. 444 in der
Breiti von der Reservezone in die Zone für öffentliche Bauten wird ge
nehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Turbenthal, 8488 Turbenthal
(unter Beilage eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Plan-
ausschnittes der Zonenplanänderung), das Verwaltungsgericht, die
Kanzlei der Baurekurskommissionen sowie an die Direktion der öffent
lichen Bauten.

Zürich, den 30. Mai 1990

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Roggwiller


